
 Gemäß § 1 und § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hundesteuersatzung der 
Gemeinde Hallbergmoos unterliegt das Halten eines über 

vier Monate alten Hundes, der mindestens 3 Monate im 
Gemeindegebiet gehalten wurde, der Hundesteuer und  
der Hundehalter ist somit verpflichtet ihn unverzüglich 

der Gemeinde zu melden. 
 

Anmeldung eines Hundes zur Hundesteuer 

1 Angaben über den Hundebesitzer: 

Name, Vorname:   

Geburtsdatum:    

Anschrift:    

Telefonnummer:     

E-Mail:   

2 Angaben über den anzumeldenden Hund: 

Kategorie:     Jagdhund (zur Ausübung der Jagd)  Diensthund  Zuchthund 
      Kampfhund     Weilerhund 
      Bitte Nachweis zur jeweiligen Kategorie beifügen! 

Hunderasse:    
      Bei Mischlingen bitte unbedingt die Zusammensetzung der Rassen angeben! 

Farbe:    

Geschlecht:    

Wurfdatum:   

Name des Hundes:   

Der Hund lebt in Hallbergmoos seit:   

3 Angaben über die Herkunft des Hundes: 

Seit wann im Besitz des Hundes:    

Name, Vorname des Vorbesitzers:   

Anschrift des Vorbesitzers:    

Bisheriger Versteuerungsnachweis:    

 
Ich versichere, dass die Angaben richtig und vollständig sind. 
 
 
Hallbergmoos, den     

Unterschrift des Anmeldenden 

4 Wird von der Gemeindeverwaltung ausgefüllt: 

 
Adressnummer ...........................  Hundezeichen-Nr.  ..................... 
 
Zahlungsweg   ........................... Beginn der Steuerpflicht  .....................  

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 


